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Verleihung des Emil von Sauer-Preises 2009 an Jürgen Keyl

Als früherer Politiker, aber auch als früherer Verfassungsrichter bin ich gewohnt, mit Erwartungen konfrontiert zu werden, die nicht erfüllbar sind. Das ist auch heute so. Ich soll eine Laudatio halten. Das ist manchmal ein heikles Geschäft, aber bei jemandem wie Jürgen Keyl ein an sich sehr angenehmes. Nur: Als ich mich mit ihm kürzlich traf, um mich ein wenig plaudernd auf mögliche Inhalte einer Laudatio vorzubereiten, sagte er als erstes: Bitte möglichst wenig über mich, dann:bitte keine Laudatio. Dabei sah er mich so treuherzig an, dass ich beschloss, ihm den Wunsch zu glauben. 

I

Es wird heute also keine Laudatio geben. Jürgen Keyl bat stattdessen darum, ich solle doch lieber über etwas Grundsätzliches sprechen. Das werde ich auch in meinem sogar etwas ausführlicheren zweiten Teil versuchen, und zwar zum Thema Unabhängigkeit der Justiz. Vorher aber will ich Ihnen verraten, warum ich heute gern zu Ehren von Jürgen Keyl spreche. Ich nenne nur zwei von vielen Gründen.

Für mich als Justizsenator war es sehr angenehm, mit Jürgen Keyl zusammenzuarbeiten. Nicht, weil er immer meiner Meinung war – beileibe nicht –, sondern weil ich mich so konstruktiv mit ihm als Vorsitzender des Anwaltvereins streiten konnte. Ich vermute, auch andere, etwa Herr Landry als seinerzeitiger Kammerpräsident, werden Gleiches bestätigen können. Mein durchgehender Eindruck bei Jürgen Keyl war: sachlich, immer freundlich, vor allem auf Gedankenaustausch bedacht. Bei einem unserer gemeinsamen Anliegen ging es um die Einrichtung eines Dialoges, um den es zumindest damals nicht zum Besten stand, nämlich den Dialog zwischen der Richterschaft und der Anwaltschaft. Den wollten wir verbessern. Dazu gab es mehrere Treffen zwischen Richtern und Anwälten, moderiert durch mich – bis hin zu einem vornehmen Essen im Gästehaus des Senats, bei dem der Senat aber offenbar seine finanziellen Möglichkeiten schon beim Menü ausgeschöpft hatte, denn für eine angemessene Heizung der Räume hatte es nicht mehr gereicht. Also musste die fehlende räumliche Wärme durch freundliche Hitzigkeit im Gedankenaustausch kompensiert werden. Das Thema war gut dafür geeignet: Konfliktverteidigung.

Ein zweiter Pluspunkt: Jürgen Keyl und seine charmante Frau haben mir und meiner Frau die Freude am Juristenball zurückgeschenkt, indem sie uns mit unwiderstehlicher Beharrlichkeit verdeutlichten, wie sehr sie sich freuen würden, wenn wir Ihre Gäste sein würden – was wir denn auch ausgiebig tanzend taten.

Jetzt aber soll von Jürgen Keyl zunächst nicht mehr die Rede sein. Ich habe mir aber überlegt, welche Eigenschaften es denn grundsätzlich sein könnten, die dazu prädestinieren, Träger des Emil von Sauer-Preises zu werden. 

Zunächst ein Blick in die Statistik der bisher 33 Preisvergaben. Er zeigt, dass eine hohe Funktion dafür praktisch ausscheidet: Justizsenatoren werden mit diesem Preis nicht geehrt – mit einer einzigen Ausnahme in der langen Geschichte des Preises.

Auch das Geschlecht spielt keine Rolle, oder besser: Ein Geschlecht spielt keine oder doch fast keine Rolle, nämlich das weibliche. Immerhin aber sind die mathematischen Chancen größer als bei Justizsenatoren: Zwei Frauen ist die Ehre bisher zuteil geworden, wenn auch nur für 1 ½ Preise. Aber jüngste Anzeichen deuten darauf hin, dass es gewisse Kompensations​möglichkeiten gibt: Die Chancen eines männlichen Kandidaten werden offenbar verbessert, wenn er Mitglied des Anwältinnenvereines in Hamburg ist.

Dennoch: Ein männlicher Anwalt zu sein, schafft immer noch die beste Voraussetzung: Fast die Hälfte der Preisträger fielen in diese Kategorie. Bei einem prozentualen Vergleich der Zahl der Justizsenatoren und der Hamburger Anwälte mit der der Preisträger zeigt sich aber, dass die Anwälte deutlich unterpräsentiert sind. Soll ein Anwalt Preisträger werden, muss er sich viel stärker positiv vom Schnitt seiner Kollegen abheben als ein Justizsenator vom Durchschnitt seiner Amtskollegen. 

Nach solchen statistischen Recherchen spekuliere ich nun, was ein solcher auszeichnungswürdiger Anwalt wohl darstellen müsste.

Natürlich müsste er fachlich sehr gut sein, aber davon gibt es viele mehr als potenzielle Preisträger in Hamburg.

Er dürfte kein Mensch mit Ofenrohrblick sein, sondern einer, der das Ganze sieht und für das Ganze Verantwortung mitträgt. Also müsste er auch bereit sein, Aufgaben zu übernehmen, die allgemein wichtig sind, auch wenn für sie in dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz keine Gebühr vorgesehen ist. Tätigkeitsfelder etwa in der Fortbildung der Anwaltschaft gehören dazu, oder Lehraufträge in der Juristenausbildung, für die der reale Stundenlohn bekanntlich unter dem einer studentischen Hilfskraft liegt. Qualifikationsfördernd müsste auch die Tätigkeit als Friedensstifter und Ausgleichsspezialist sein, etwa in einem anwaltlichen Clearing-Ausschuss oder als Sachwalter über Berufsethos in einem anwaltlichen Ehrengericht. Qualifizierend dürfte auch die Mitgliedschaft im Richterwahlausschuss wirken, verbunden mit der Chance, das Kommen und Gehen von vielen Justizsenatoren – bei Glück auch wenigstens einer Justizsenatorin – zu beobachten, und dabei deren unterschiedliche Charaktere und Schwächen, vielleicht ab und zu auch eine Stärke, beobachten zu können.

Aber vielleicht sind andere Dinge noch wichtiger, z. B. Authentizität. Sich selber treu bleiben! Dazu gehört aber auch, gelegentlich einmal aus der Haut fahren zu können, wenn irgendwo schreiendes Unrecht geschieht, Unrecht, das über das kleine alltägliche, nicht immer vermeidbare deutlich hinausgeht. 

Ganz wichtig: Standfestigkeit, rollengemäßes Verhalten, etwa in hohen Funktionen, so als Vertreter einer speziellen Allgemeinheit, etwa der Anwaltschaft als solcher, oder als anwaltlicher Interessenvertreter eines Mandanten, der zwar zu Recht verurteilt gehört, aber eben doch auch nur nach Maßgabe des Rechts.

Noch wichtiger: Herzlichkeit und Menschlichkeit. Vertrauenswürdigkeit, vielleicht sogar mit der Gabe gekoppelt, dass ihm Menschen sehr bald das von sich aus preisgeben, was sie eigentlich nie preisgeben wollten, aber dann doch ganz sicher sind, ihr Vertrauen werde nicht missbraucht.

Nicht unverzichtbar, aber doch ein immenser Powerpool, um die vielen Anforderungen auf vielen unterschiedlichen Feldern optimal erfüllen zu können: Eine glückliche Ehe, dazu gelungene Kinder, vielleicht sogar solche, denen der Vater mit guten Argumenten ausredet, Jura zu studieren, der aber offenbar ein so überzeugendes Vorbild eines Juristen ist, dass sie es trotzdem tun, allerdings nicht aus Trotz.

Vielleicht noch ein Pluspunkt: Ein sportlicher Typ, global aufgestellt, also zum Beispiel mit der Sportart Basketball, aber daneben auch hanseatisch-traditionell, also Segeln. 

Was fehlt noch: Ich denke, ein wenig eitel darf er sein, aber nur erträglich eitel, nämlich nur soweit, dass die Eitelkeit als Kraftquell ausreicht, all die Zumutungen durch Mandanten und Kollegen auszuhalten, die für einen Anwalt zum Berufsrisiko gehören. Aber natürlich darf er nicht so eitel sein, wie diejenigen, die darauf hinarbeiten und früher jährlich, jetzt alle zwei Jahre darauf hoffen, Emil von Sauer-Preisträger zu werden. Die Wahl muss überraschend kommen können. 

Ich höre mit den Kriterien auf, obwohl mir noch viele wichtige Eigenschaften einfallen würden. Ich gehe davon aus, der Hamburgische Anwaltverein wird diesen immer noch verkürzten Kriterienkatalog im übernächsten Jahr zugrunde legen können. Ich frage mich jetzt aber voller Staunen, wie konnte der Hamburgische Anwaltverein auf Jürgen Keyl als Preisträger verfallen, wo diese Kriterien doch noch gar nicht offengelegt oder gar schon systematisch aufbereitet waren?

Vielleicht war ja auch nur Intuition im Spiel. 

Ich grüße Jürgen Keyl also als intuitiv richtig ausgewählten und  – intuitiv gemessen – als würdigen Preisträger und gratuliere sehr herzlich!

II

Mein zweiter Teil soll auf Wunsch des Preisträgers dem Thema Unabhängigkeit der Justiz gelten. Ich erfülle diesen Wunsch nur mit großem Zögern. Ich habe nämlich in den letzten Jahren niemals der Hamburger Politik öffentlich Ratschläge gegeben. Nur einmal habe ich in meiner Zeit als Verfassungsrichter in die Hamburger Politik interveniert, nämlich als Gerüchte umgingen, ein gnadenloser Innensenator gehöre selbst zur Koksszene. Ich hatte recht verlässliche Informationen dazu, habe aber nicht diese preisgegeben, sondern den Senator unter Verweis auf den notwendigen Schutz des Ansehens seines Amtes öffentlich aufgefordert, zu den Gerüchten Stellung zu nehmen. Dafür bin ich in einem Teil der Medien und von prominenten Vertretern der CDU hart gescholten worden. Es hat sich übrigens keiner der damaligen Kritiker bei mir gemeldet, als der Ex-Innensenator vor einiger Zeit selbst damit prahlte, einer der bekanntesten deutschen Kokser zu sein.

Wenn ich jetzt wunschgemäß auf eine aktuelle Diskussion zur Hamburger Justiz eingehe, dann eher aus der Sicht des Wissenschaftlers, als der des früheren Senators. 

1. In der Tat habe ich mit brennender Neugier die Vorschläge des Richterbundes zur "Selbstverwaltung" der Justiz und die des Justizsenators zu deren – wie er stattdessen formuliert – "Autonomie" gelesen. Gefordert und gefördert wird eine grundlegende Strukturreform, vor allem im Verhältnis der Justiz zu Regierung und Parlament. Das macht neugierig, zunächst allerdings darauf, welche Strukturmängel denn aktuell zu beheben sind. Denn wenn es nicht nur darum gehen soll, ein Prinzip durch ein anderes zu ersetzen, sondern etwas real zu verbessern, muss es ja gute Gründe für den Strukturwechsel geben. Ich hatte also gehofft, in den Papieren zu erfahren, warum die Debatte neu beginnen muss, welche Strukturmängel für welche konkreten Turbulenzen verantwortlich sind, wo Ineffizienzen strukturell bedingt sind und wo die richterliche Unabhängigkeit real gefährdet ist. Dann hatte ich Begründungen dafür erwartet, dass und auf welche Weise die neu vorgeschlagenen Strukturen die vorher aufgezeigten Strukturmängel beheben können. In beiden Dimensionen in beiden Papieren aber weitgehend Fehlanzeige! Es werden zur Begründung vielmehr vorrangig Prinzipien aufgestellt und die darauf gegründeten Vorschläge mit Verheißungen gekoppelt, dass alles besser werde.

Das mag in der Politik nicht unüblich sein, ist mir aber nach den langjährigen Debatten um die Reform der Justizverwaltung zu wenig. 

Ich begrüße es allerdings sehr, dass der Justizsenator sich ernsthaft mit Vorschlägen auseinandersetzt, die in der Richterschaft lange diskutiert worden sind. Zur Politik gehört aber auch die genaue Prüfung, wieweit die von einer Standesvertretung unterbreiteten Vorschläge auch dazu beitragen, Gemeinwohlziele im umfassenden Sinne zu erreichen, konkret also hier die Justizgewährung für die Bürger zu verbessern. Hier hat ein Justizsenator eine Bringeschuld, die jedenfalls auch eine Begründungsschuld ist, wenn die von der Standesvertretung unterbreiteten Vorschläge die konkreten Mängel nicht näher benennen, die behoben werden sollen, aber natürlich auch, wenn der Senator – wie geplant – maßgeblich abändert. 

Dass ich Vorschläge zum Ausbau der Selbstverwaltung der Justiz und zu ihrer praktikablen Handhabung für richtig und wichtig halte, habe ich schon vielfach mündlich und schriftlich näher begründet. Deshalb kann ich den Senator nur ermuntern, Defizitanalysen vorzulegen, weitere Verbesserungen zu unterstützen und die in den letzten Jahren leider erfolgten Teilrücknahmen bei der Verwirklichung des Ziels wieder zu korrigieren. Bekannt – und auf mehreren Richtertagen und Juristentagen von mir begründet und deshalb hier nicht zu wiederholen – ist aber auch meine Kritik an den seit langem in der Richterschaft diskutierten und jetzt wieder aufgegriffenen Vorschlägen zur Änderung des Gewaltenteilungsgefüges außerhalb des Feldes der Gerichtsverwaltung i.e.S..

Dass – und das ist neu – der Senator sich im Verhältnis zur Gerichtsbarkeit überflüssig machen will – also zum Justizsenator ohne Zuständigkeit für die Gerichtsbarkeit werden will –, ehrt ihn wegen politischer Selbstlosigkeit, belegt aber nicht allein schon dadurch Sachgerechtigkeit. Dass Hamburg sich sogar zutrauen will, mehrere Grundgesetzänderungen durchzusetzen, die einen Minister mit der Zuständigkeit für die Gerichtsbarkeit ganz oder weitgehend entbehrlich machen, zeugt von ungewohntem  hanseatischen Selbstbewusstsein, reicht  für den Erfolg aber noch nicht aus. 

Insofern ist es klug, dass der Senator den von ihm angestoßenen Diskurs in seinen Vorschlägen als "ergebnisoffen" bezeichnet und vor allem für einen breiten Diskurs wirbt. Es dürfte sich auch für die Justiz lohnen, sich daran zu beteiligen – selbst oder gerade wenn sich vielleicht in ihm auch herausstellen sollte, dass es um die Unabhängigkeit der Justiz schon jetzt gar nicht so schlecht bestellt ist. Durch die Betonung der Ergebnisoffenheit seiner Vorschläge hat der Senator im Übrigen die Chance gewahrt, weitere Konkretisierungen seiner Überlegungen weniger an abstrakten Prinzipien als an konkreten Nöten auszurichten, vielleicht auch manche Detailverliebtheit einzuschmelzen und das Ganze mit mehr Pragmatismus zu pfeffern. Dabei wünsche ich ihm im Interesse der Unabhängigkeit und vor allem der Leistungsfähigkeit der Hamburger Justiz viel Glück und Erfolg – , und zwar mehr Erfolg als es dem ebenfalls mit verfassungsrechtlicher Unabhängigkeit ausgestatteten Wissenschaftsbereich, konkret der Universität Hamburg, durch das neue Hochschulgesetz beschieden worden ist. 

Wenn diese Universität jetzt bundesweit zum Skandalthema geworden ist – Ursachen sind beispielsweise gestern (17. Juni 2009) in der FAZ vorzüglich beschrieben worden – , dann nicht nur wegen einer nach allem mir Bekannten eklatanten Fehlbesetzung an der Spitze. Personelle Fehlentscheidungen lassen sich nie ganz vermeiden. Meine These ist, dass diese Fehlentscheidung sowie die bis heute fehlende Bereitschaft des Hochschulrats, sie zu korrigieren, in der neuen gesetzlichen Struktur angelegt sind und durch sie befördert werden. Damit spiele ich sowohl auf die Art der Konstruktion des Hochschulrats als auch auf die Machtverteilung zwischen Präsidium und Fakultäten an. Ich denke, die jetzt an der Universität Hamburg beobachtbaren Deformationen sollten im Interesse der Leistungsfähigkeit der Hamburger Wissenschaft korrigiert, zugleich aber auch mit einem Seitenblick auf die Justiz ausgewertet werden. Dadurch sollte gesichert werden, dass sich vergleichbare Fehlentwicklungen dort  nicht einstellen, – etwa im Verhältnis zwischen dem nach den Vorschlägen des Senators mächtigen Justizpräsidenten und den bisher machtvollen Gerichtspräsidenten, auch im Verhältnis zu Justizverwaltungsrat und Justizwahlausschuss und schließlich zu der dann nicht mehr mächtigen  (aber in der öffentlichen Politik sicherlich weiterhin für verantwortlich gehaltenen) Justizbehörde. 

2. Damit aber möchte ich den Blick von Hamburg abwenden, aber noch beim Thema einer leistungsfähigen Justiz bleiben. Wie wichtig diese für einen demokratischen Rechtsstaat ist, erlebe ich immer wieder in einer meiner neuesten Funktionen, nämlich der als deutsches Mitglied in der sog. Venedig-Kommission des Europarats. Sie trägt diesen schönen Namen, weil sie viermal im Jahr in Venedig tagt und durch die Schönheit dieser Stadt die Arbeitsmühen ihrer Mitglieder kompensiert werden. Offiziell heißt die Kommission: European Commission for Democracy through Law. Sie berät Regierungen, europäische und staatliche Institutionen, ja sogar Verfassungsgerichte auf Ersuchen in Fragen der Verfassungsentwicklung, des Grundrechtsschutzes, der Errichtung unabhängiger Gerichte und vielem anderem mehr und sie unterstützt die Durchführung und Überwachung von demokratischen Wahlen. In Deutschland ist sie bemerkenswert wenig bekannt, in Osteuropa dafür umso mehr und – soweit ich sehen kann – auch recht erfolgreich. 

Auf jeder ihrer Sitzungen geht es um unzählige schwierige Themenfelder, darunter häufig auch um Fragen der richterlichen Unabhängigkeit, insbesondere bei der Ablösung der früheren GUS-Staaten von dem sowjetischen Justizmodell. An vielen Beispielen lässt sich hier studieren, welche Gefahren es für eine rechtsstaatliche Justiz immer noch gibt, aber auch, dass keine Patentlösungen bereitstehen, sondern dass nach Konstruktionen für das Rechtssystem und die Justiz gesucht werden muss, die der jeweiligen rechtlichen Tradition der Länder gemäß sind und den maßgeschneiderten Aufbau einer demokratischen Rechtskultur ermöglichen. Das Anschauungsfeld vor allem Mittel- und vor allem Osteuropa verdeutlicht zugleich, in welchem rechtsstaatlichen Paradies wir trotz vieler Schwierigkeiten in Deutschland leben – was ausdrücklich zu sagen hier aber nicht zum guten Ton gehört. 

Lassen Sie mich einige Beispielsfelder für Gefährdungen anderswo benennen. Es ist nur eine Blitzaufnahme, und zwar nur anhand von Beispielen, die genau heute vor einer Woche (also am 12. und 13. Juni 2009) Gegenstand der Beratungen und Gespräche der Venedig-Kommission waren.

Ich beginne mit einem Beispiel, das zeigt, dass richterliche Unabhängigkeit, wenn die sonstigen Umstände ungünstig sind, sogar sehr ambivalent einsetzbar sein kann. So war ich als Berichterstatter mit der Praxis des türkischen Verfassungsgerichts befasst, das in großer Zahl politische Parteien verbietet, so immer wieder Kurdenparteien, und das drauf und dran war, die mit großer Mehrheit im Parlament vertretene Regierungspartei als verfassungswidrig zu verbieten und dem Staats- und dem Ministerpräsidenten deshalb die Ausübung ihrer Ämter zu untersagen. Eine Mehrheit im Gericht hat sich für das Verbot ausgesprochen, allerdings war die Anforderung an die qualifizierte Mehrheit nicht erfüllt; eine ausreichende Mehrheit, nämlich 10 von 11 Richtern, hat aber finanzielle Sanktionen wegen Verfassungswidrigkeit des Verhaltens der Partei verhängt. Die oberen Gerichte in der Türkei, darunter auch das Verfassungsgericht, sind fast ausschließlich mit sog. Kemalisten besetzt, also den Gralshütern der Atatürk'schen Reformen, die zwischenzeitlich aber restaurativ geworden sind und gemeinsam mit dem Militär alles auf den Erhalt ihrer Macht setzen. Mit der Behauptung, den verfassungsrechtlich garantierten Säkularismus zu verteidigen, blockieren sie praktisch alle Strukturreformen und Liberalisierungsversuche in der Türkei. 

Die obersten Richter werden vom Staatspräsidenten ernannt. Er selbst ist nicht Kemalist, sondern ein Vertreter der Regierungspartei AKP. Er hat aber keine Chance, für eine gewisse Pluralität der Zusammensetzung in den Gerichten zu sorgen. So erlaubt die Verfassung ihm nur, einen Kandidaten für das Verfassungsgericht aus einem Dreiervorschlag auszuwählen, der ihm von einem Ausschuss der Justiz  vorgelegt wird. Dieser aber pflegt ihm - angesichts der Zusammensetzung der Richterschaft nicht überraschend - nur Kemalisten als Kandidaten vorzuschlagen . Auf Anregungen, etwa der Venedig-Kommission, das Verfahren zu ändern und für mehr Offenheit bei der Richterauswahl zu sorgen, reagieren hohe Repräsentanten der Gerichte mit öffentlichen Aussagen, solche Vorschläge seien verfassungswidrig, da sie die richterliche Unabhängigkeit verletzten. 

Ein zweites Beispiel spielt in Albanien. Dort hat die Mehrheitspartei im Parlament ein Gesetz durchgesetzt, das dem verständlichen Ziel der Beseitigung von Funktionsträgern des alten kommunistischen Regimes aus höheren Positionen dient. Dieses Gesetz ist der Venedig-Kommission vom Präsidenten des Verfassungsgerichts zur Prüfung vorgelegt worden. Es gibt für mich keinen Zweifel daran, dass dieses Gesetz zwar nicht wegen seiner Zielrichtung, wohl aber aus mehreren anderen Gründen gegen die albanische Verfassung und die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Das Gesetz bestimmt aber zugleich, dass über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes kein Richter mitentscheiden darf, der in der Zeit vor dem Fall des kommunistischen Regimes eine der in dem Gesetz aufgeführten Funktionen innegehabt hat, die möglicherweise zu seiner Entfernung aus dem Dienst führen kann, so die eines Staatsanwalts. Diese auf den ersten Blick mit Befangenheitserwägungen gut begründbare Regelung führt aber im Ergebnis dazu, dass von den neun Richtern des Verfassungsgerichts fünf nicht an der Beschlussfassung mitwirken dürften und das Verfassungsgericht damit beschlussunfähig wäre. Der Gesetzgeber hat also eine Regelung erlassen, die gezielt eine richterliche Überprüfung eines offensichtlich verfassungswidrigen Gesetzes ausschließt, und zwar ohne jede Vorkehrung zur Abhilfe, nicht einmal für eine Prüfung, ob der Ausschluss der Richter im Einzelfall – etwa wegen der als Staatsanwalt konkret wahrgenommenen Aufgaben - auch sachlich gerechtfertigt ist.

Das dritte Beispiel führt nach Armenien. Hier ist die Venedig-Kommission mit der Prüfung eines Gesetzentwurfs befasst, der erhebliche Sanktionen für Persönlichkeitsverletzungen vorsieht, die insbesondere von der Presse ausgehen. Dieses grundsätzlich durchaus billigenswerte Ziel wird durch eine rigorose gesetzliche Regelung verfolgt, die es der Presse beispielsweise unmöglich macht, sich auf berechtigte Interessen zu berufen oder nachzuweisen, dass sie sich mit aller gehörigen Sorgfalt um Aufklärung des Sachverhalts bemüht hat. Der Gesetzgeber begründet diese Rigidität damit, in Armenien könne den Gerichten kein Abwägungsspielraum bei der Gesetzesanwendung eingeräumt werden, weil sie nicht unabhängig seien. 

Ein viertes Beispiel betrifft die Ukraine. Dort wird eine grundlegende Änderung der Verfassung vorbereitet, die auch eine Regelung über die Einrichtung eines Judicial Council enthalten soll. Dieser soll zur Hälfte aus aktiven Richtern, zur Hälfte aus pensionierten Richtern bestehen . Dies klingt auf den ersten Blick gut. Ein zweiter Blick aber führt zu Zweifeln. Bei dem Kreis der pensionierten Richter, aber auch bei vielen noch aktiven Richtern handelt es sich zu einem hohen Anteil um Repräsentanten der Richterschaft, die ihre Ausbildung und einen großen Teil ihrer richterlichen Erfahrungen und Einstellungen in der kommunistischen Phase gewonnen haben. Richterliche Selbstergänzung muss nicht, kann unter solchen Umständen aber zur Ursache für Erstarrungen werden. Und es kann sich empfehlen, andere Konstruktionen vorzuziehen.

Nun werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass es ein Leichtes ist, sich für alle diese und ähnliche Fälle Lösungen auszudenken, die rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen. Die Liste der Beispiele illustriert aber auch die Vielfalt möglicher Problemlagen in anderen Staaten. Vor diesem Hintergrund hat die Venedig-Kommission sich vorige Woche auch mit einem Grundsatzpapier zur Sicherung der Unabhängigkeit der Gerichtssysteme befasst, das übrigens auch die Einrichtung eines Independent Judicial Council thematisiert und grundsätzlich befürwortet. Der von einer Unterkommission entworfene Beschlusstext ging aber vorsichtig vor und formulierte: "Owing to the richness of legal culture in Europe … there is no single model which applies to all countries." Empfohlen wird die Einrichtung eines Independent Judicial Council jedenfalls für die neuen Demokratien, also insbesondere die  osteuropäischen Länder, während für ältere Demokratien angeregt wird, die Einrichtung eines solchen Council zu überlegen, aber die Vielfalt unterschiedlicher Rechtssysteme in diesen alten Demokratien durch die Möglichkeit der Wahl anderer Konstruktionen zu respektieren.

Zu meiner großen Überraschung stieß dieser flexible Ansatz auf den vehementen Protest des Vertreters des Rechtsausschusses der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Dieser Rechtsausschuss war es gewesen, der um den Bericht der Venedig-Kommission zur Unabhängigkeit der Justiz nachgesucht hatte. Sein Vertreter plädierte für die ausnahmslose Empfehlung eines Judicial Council. Stutzig machte mich seine Begründung. Er führte nämlich aus, dass es gerade darum ginge, Deutschland zu veranlassen, einen solchen Judicial Council einzurichten. Wie ich später erfuhr, hatte es vor der Sitzung ein Treffen von Mitgliedern des Rechtsausschusses der Parlamentarischen Versammlung mit einem höchstrangigen Vertreter des Deutschen Richterbundes gegeben, mit dem Ziel, das Anliegen, das der Richterbund allgemein in Deutschland und jetzt speziell in Hamburg verfolgt, auf dem Weg über die Venedig-Kommission zu befördern. 

Wer etwas Erfahrung mit Politik hat, weiß, dass es solche Umwege gibt. Wer zugleich auch Erfahrungen damit hat, dass die Richterschaft normalerweise nicht besonders geübt in der Nutzung politischer Kanäle ist, mag dieses Beispiel zur Korrektur seines Vorurteils nutzen und dem Richterbund ein Kompliment in Sachen politischer Taktik aussprechen. Wer aber, wie ich es für meine Person in Anspruch nehme, jedenfalls einige Einblicke in den Zustand der Gerichtsbarkeit in Staaten hat, die sich noch auf dem Weg zur Demokratie befinden und denen die Sorge der Venedig-Kommission vorrangig gilt, der wundert sich doch ein wenig über die Parallelsetzung der Ablösung des sowjetisch geprägten Systems abhängiger Justiz durch eine rechtsstaatliche Neukonstruktion mit den Überlegungen zur Verbesserung der Justizgewährung in Deutschland. Während für die osteuropäischen Länder rechtsstaatliche Strukturdefizite offensichtlich und drängend sind, fehlen aktuelle konkrete Analysen – wie ich schon ausgeführt habe – in den Vorschlägen des Deutschen Richterbundes. Selbst wenn es, wie ich nicht grundsätzlich bezweifle, einzelne Missstände auch in Deutschland gibt, müssten sie doch benannt werden können und es müsste gezeigt werden, dass sie strukturell verankert, also ohne Veränderung der Strukturen unausweichlich sind. Dabei könnte auch erkennbar werden, ob sie ähnlich gravierend sind wie die in den Staaten, die sich noch auf dem Weg zum Rechtsstaat befinden.

Es wäre mir ein Leichtes, für viele ost- und mitteleuropäische Länder massive Defizite zu beschreiben, die es dringend nahe legen, die Justiz und ihre Stellung zu anderen Staatsgewalten zu reformieren und für die sich ein unabhängiger Justizrat sehr empfiehlt. Im Geleitzug dieser Bemühungen aber ohne vergleichbare Defizitbefunde die gleiche Reform für eine zwischenzeitlich etablierte Demokratie wie die Bundesrepublik anzumahnen, ist – vorsichtig formuliert – überraschend und rechtfertigt sich auch nicht dadurch, dass einige westeuropäische Länder gute Erfahrungen mit Justizräten gemacht haben. Solche positiven Erfahrungen sind natürlich auch für Deutschland nicht prinzipiell ausgeschlossen. Aber bevor hier Strukturen geändert werden, müsste doch durch konkrete Analysen die Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit des Strukturwechsels belegt werden.

III

Lieber Herr Keyl, ich hoffe, dass ich Ihrem Wunsch, etwas zur richterlichen Unabhängigkeit zu sagen, hinreichend nachgekommen bin – obwohl sicherlich noch vieles mehr zu sagen wäre. 

Ihr Wunsch hat mir zugleich eine Möglichkeit gegeben, über das Stichwort Venedig-Kommission das Stichwort Venedig zu nennen. Als ich nämlich vorige Woche in dieser wunderschönen Stadt war, habe ich auch an Sie und Ihre Frau gedacht. Und da kam mir die Idee, ich ende meine Laudatio mit zwei Aussagen. Eine ist die Feststellung, dass ich Ihnen den Wunsch erfüllt habe, keine wirkliche Laudatio zu halten. Zum Ausgleich – dies ist das zweite, aber natürlich nur ein Angebot – könnten Sie Ihrer Frau einen Wunsch erfüllen. Ich bin sicher, sie würde gern mit Ihnen einmal nach Venedig fahren. Und wenn Sie dafür auch noch einen Termin wählen, an dem die Venedig-Kommission tagt, biete ich Ihnen zwar nicht an, Ihr Gondoliero zu sein und ich drohe auch nicht damit, für Sie zu singen; wohl aber könnte ich Ihnen den wunderschönen alten Palast der Scuola Grande di San Giovanni Evangelista zeigen, in dem die Venedig-Kommission unter Gemälden von Tiepolo und Tintoretto d. J. tagt. Dann könnte ich Ihnen auf Wunsch auch gern noch vieles Weitere über die Unabhängigkeit der Justiz erzählen, aber viel lieber würde ich Ihnen von der Schönheit dieser Stadt vorschwärmen. Ich bin sicher, dass sehen Sie genauso. Jetzt fällt mir ein, dass ich noch ein wichtiges Kriterium für einen Träger des Emil von Sauer-Preises nicht genannt habe: Er sollte sich für viel mehr als für Juristerei interessieren! Da auch das bei Ihnen der Fall ist, sind Sie heute der richtige Preisträger.

